
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
Einteilung des Wahlgebietes 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Namborn hat in seiner Sitzung am 29. November 
2018 beschlossen, das Wahlgebiet der Gemeinde Namborn gemäß § 4 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWG) i.V.m. § 1 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWO) 
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 in folgende Wahlbereiche einzuteilen: 
 
Wahlbereich 1: Namborn/Heisterberg 
Wahlbereich 2: Baltersweiler 
Wahlbereich 3: Eisweiler/Pinsweiler 
Wahlbereich 4: Furschweiler 
Wahlbereich 5: Gehweiler 
Wahlbereich 6: Hirstein 
Wahlbereich 7: Hofeld-Mauschbach 
Wahlbereich 8: Roschberg   
 
 
 
Festsetzung der Zahl der Ortsratsmitglieder 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Namborn hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2019 
beschlossen, die Satzung über die Bildung von Gemeindebezirken in der Gemeinde 
Namborn vom 08.11.2001 nicht zu ändern. Somit bestehen alle Ortsräte auch in der 
kommenden Amtszeit aus jeweils 9 Mitgliedern. 
 
 
Namborn, den 07. März 2019 
Der Gemeindewahlleiter 
 
 
 
 
Sascha Hilpüsch 
Bürgermeister 


